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Karl Härter

Oberste Richter im Spannungsfeld von 
Reichskammergericht, Kaiser und Reichsadel*

Forschungen zum Justizpersonal und zu Rich-

tern sind in der frühneuzeitlichen Rechtsge-

schichte eher rar. Zwar liegen einzelne Studien 

zu höchsten Gerichten wie dem Reichskammer-

gericht vor, dessen Oberhaupt und höchster Rich-

ter – der kaiserliche Kammerrichter – war bislang 

allerdings noch nicht monographisch erforscht. 

Insofern schließt Maria von Loewenichs in Müns-
ter entstandene Dissertation eine Forschungslücke 

und entwickelt interessante Analyseperspektiven: 

Einerseits vertrat und repräsentierte der Kammer-

richter den Kaiser als obersten Gerichtsherrn in 

einem der beiden Höchstgerichte des Reiches, das 

andererseits als reichsständisches Gericht kon-

struiert war und zunehmend an justizieller Auto-

nomie gewann. Letztere war in der Reichskammer-
gerichtsordnung reichsrechtlich verankert, stand 

aber im Spannungsfeld zur normativen Ordnung 

der traditionalen Adelsgesellschaft des Alten Rei-

ches. In dieser bildete das Amt des Kammerrichters 

eine Ressource, um symbolisches Kapital für die 

Inhaber und ihre adligen Familien zu akkumulie-

ren, reichspolitische Klientelnetzwerke zu stärken 

und den Einfluss des Kaisers auf die Reichsjustiz 

zu sichern. Mit dem Kammerrichter als Kristallisa-
tionspunkt im »Prozess der Ausdifferenzierung 

und des Gewinns an Autonomie« (15) der Reichs-

justiz untersucht die Fallstudie eine Thematik, die 

auch für eine global orientierte Rechtsgeschichte 

interessante Fragestellungen aufweist, wie die nach 

dem Funktionswandel des Richteramtes, der Au-

tonomie imperialer Justizsysteme, der Einflussnah-

me von Herrschaftseliten auf höchste Gerichts-
barkeit und dem historischen Spannungsverhältnis 

zwischen Amt und Prestige bzw. Recht und sozia-

len Normen.

Wie in der Einleitung (Kap. I) knapp dargelegt, 

nutzt die Autorin verfassungs-, sozial- und kultur-

historische Ansätze, darunter auch die neueren 

Forschungen zu symbolischem und zeremoniel-

lem Handeln sowie Versatzstücke der Systemtheo-

rie (»Legitimation durch Verfahren«). Letzteres 

bleibt allerdings eher allgemeine Absichtserklä-

rung: Systemtheorie wird kaum stringent als theo-

retisches Deutungsmuster eingesetzt und lässt sich 

bestenfalls bedingt auf das vormoderne Reichs-
system und die traditionale Ständegesellschaft an-

wenden. Die theoretisch-konzeptionelle Fundie-

rung und Diskussion von »justizieller Autonomie«, 

»Ausdifferenzierung« und »Ökonomie der Stände-

gesellschaft« hätte folglich fokussierter auf den 

zeitgenössischen Kontext von Reichsjustiz, Reichs-

adel und Reichsverfassung erfolgen können: Die 

»ständische Gesellschaft«, zu der die Kammerrich-
ter als Mitglieder der Funktionselite »Reichsperso-

nal« in Bezug gesetzt werden, meint letztlich den 

Reichsadel. Empirisch ist die Fallstudie dann auch 

auf die neun zwischen 1711 und 1806 am Reichs-

kammergericht amtierenden Kammerrichter und 

ihr gesellschaftliches bzw. reichspolitisches Umfeld 

begrenzt. Diesen Zuschnitt begründet von Loewe-

nich überzeugend mit der Quellenlage und der 

Wetzlarer Zeit des Gerichts (ab 1697): Im 18. Jahr-
hundert traten Ausdifferenzierung, Autonomie-

gewinne, Klientelwesen, kaiserliche Besetzungs-

praxis und damit einhergehende Konflikte am 

Reichskammergericht deutlicher zutage. Die hier-

für relevanten, in unterschiedlichen Archiven 

überlieferten Quellen – darunter Gerichtsproto-

kolle, Urteilsbücher, Akten der Reichskanzlei, des 

Mainzer Erzkanzlers und der Visitationen des 
Reichskammergerichts sowie Nachlässe der Kam-

merrichter – hat von Loewenich umfassend heran-

gezogen, gekonnt systematisch ausgewertet und 

daraus exemplarische Fallbeispiele und Konflikte 

behandelt.

* Maria von Loewenich, Amt und 
Prestige. Die Kammerrichter in der 
ständischen Gesellschaft (1711–1806) 
(Quellen und Forschungen zur 
höchsten Gerichtsbarkeit im Alten 
Reich 72), Köln: Böhlau 2019, 276 S., 
ISBN 978-3-412-22121-8

Kritik critique

Karl Härter 333



Die im Hinblick auf Ansatz und Fragestellun-

gen stringente empirische Untersuchung erfolgt in 

zwei Teilen: Der erste verfassungsgeschichtliche 

rekonstruiert das Amt des Kammerrichters im 

Kontext von Reichsrecht, Justizverfassung und 
der reichspolitischen »Akteure« Kaiser und Reichs-

stände (Kapitel II); der zweite (Kapitel III) analy-

siert den sozialen-familiären Kontext der Kammer-

richter, Einsatz und Gewinn von ökonomischem, 

sozialem und symbolischem Kapital und die Nut-

zung der Ressourcen des Richteramtes. Anhand 

von Auswahl und Amtseinsetzung des Kammer-

richters, Vakanz des Richteramtes und Amtskonti-

nuität während eines Interregnums sowie der 
Amtsausübung in der reichsgerichtlichen Praxis 

von Audienz, Plenum und Senat und den damit 

verbundenen prozessbezogenen Aufgaben und 

Kompetenzen des Kammerrichters erhellt der erste 

Teil das Spannungsfeld zwischen eigenständiger 

Rechtsprechungsinstanz des Reiches und kaiser-

licher höchstrichterlicher Gewalt. Letztere reprä-

sentierte der Kammerrichter in vielfältigen zere-
monialen Praktiken, einhergehend mit zahlrei-

chen Konflikten, die von Loewenich detailliert 

herausarbeitet. Im Ergebnis nutzte der Kaiser das 

Richteramt, um Einfluss der Reichsstände und 

Autonomiebestrebungen des Reichskammerge-

richts – politisch und symbolisch – zurückzudrän-

gen. Im Kernbereich reichskammergerichtlicher 

Verfahren und Rechtsprechung blieb der kaiser-

liche Einfluss auf die Kammerrichter z. B. im Hin-
blick auf dessen umstrittenes votum decisivum bei 

Stimmengleichheit allerdings eng begrenzt. Auto-

nomiestreben und Ausdifferenzierung des Höchst-

gerichts ließen sich bestenfalls bremsen.

Der zweite Teil richtet die Perspektive auf die 

aus dem mindermächtigen Reichsadel stammen-

den Amtsinhaber, beleuchtet im Rahmen von 

detaillierten Familienbiographien deren Karrieren 
und die Strategien der betreffenden Adelsfamilien 

und arbeitet den Einsatz von materiellen und 

sozialen Ressourcen, aber auch die mit dem Ge-

winn des Richteramtes verbundenen Zugewinne 

an symbolischem Kapital, sozialem Prestige und 

Aufstiegsmöglichkeiten im Reichssystem heraus. 

Über das Amt des Kammerrichters konnten sich 

die betreffenden Adelsfamilien in das kaiserliche 

Klientelsystem einbringen, und der Kaiser konnte 
dies wiederum nutzen, um Autorität und Einfluss 

zu stärken. Anhand gut gewählter Fallbeispiele 

zeigt die Autorin auch die damit verbundenen 

Zeremonial- und Rangkonflikte auf und verweist 

auf das Problem der juristischen Qualifikation der 

Kandidaten bzw. Amtsinhaber. Obwohl alle Jura 

studiert hatten, erkennt die Autorin Professiona-

lisierungstendenzen erst bei dem 1797 ernannten 

(vorletzten) Amtsinhaber und misst juridischen 
Karrierefaktoren im Vergleich zu politisch-fami-

liären eine bestenfalls sekundäre Bedeutung zu. 

Freilich übersieht sie, dass beispielsweise der 1763 

ernannte Kammerrichter von Spaur mit einer 

juristischen Dissertation promoviert worden war.

Rechtliche Kontexte arbeitet von Loewenich 

dagegen prägnanter für die Nutzung der Ressour-

cen des Kammerrichteramtes heraus. Konkrete 

Amtsausübung und damit einhergehende Konflik-
te werden anhand klug gewählter Fallbeispiele 

ausgeleuchtet. Sie betreffen Verfahrensfragen wie 

die Ausschließung des Kammerrichters von Pro-

zessen, das Problem der Befangenheit, die Einfluss-

nahme zugunsten der eigenen Klientel durch die 

Einsetzung »gewogener« Senate, Assessoren und 

Referenten, die Beschleunigung von Verfahren 

sowie »Beziehungskorruption« und »Richterbeste-
chung«. Zwar existierte eine rechtliche Grauzone, 

in der sich den Kammerrichtern Handlungsspiel-

räume zugunsten ihrer Klientel eröffneten, die 

Autorin zeigt aber auch Normenkonkurrenz, Rol-

lenkonflikte und Verrechtlichungstendenzen auf. 

Das Reichskammergericht versuchte, Assessoren 

zu suspendieren, die Kammerrichter mussten eine 

direkte Konfrontation mit dem Kaiser vermeiden, 

die ebenfalls zu einer Suspendierung führen konn-
te; offene Korruption und Bestechung wurden im 

Rahmen der Visitation des Reichskammergerichts 

verfolgt, und der Korruptionsvorwurf fand Ein-

gang in den öffentlichen Diskurs. In der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelten auch die 

Kammerrichter eine stärkere Sensibilität gegen-

über Korruption und Bestechung, und die Beset-

zung von Senaten und Beauftragung von Referen-
ten mit bestimmten Fällen wurden dem Kammer-

richter entzogen und neuen Regeln unterworfen. 

Insofern kann die Autorin zumindest Tendenzen 

der Professionalisierung und der Autonomisierung 

des Verfahrens konstatieren, zumal auch das 

Reichskammergericht als Institution versuchte, 

Einflussnahmen durch Kaiser und Klientele abzu-

wehren und Autonomie zu behaupten.

Ihre überzeugenden empirischen Ergebnisse 
hält die Autorin in zwei kurzen Zwischenresümees 

und einer abschließenden zweieinhalbseitigen 

Zusammenfassung fest, wobei sie im Deutungs-

horizont von Reichskammergericht, Kaiser und 
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Reichsadel verbleibt. Betont wird die Bedeutung 

des Richteramtes für das symbolische, soziale und 

politische Kapital mindermächtiger Adelsfamilien 

und die Nutzung als Ressource, um im Kontext 

von adligen und kaiserlichen Klientelnetzwerken 
Einfluss auf die Reichsjustiz zu nehmen. Die für 

die reichskammergerichtliche Praxis untersuchten 

Bereiche und Konflikte belegen das Spannungsver-

hältnis von justizieller Autonomie und Ausdiffe-

renzierung des Rechts zu den Normen der vor-

modernen Adelsgesellschaft und einem traditio-

nalen Verständnis des Richteramtes als (symbo-

lisch-zeremonielle) Repräsentanz des Kaisers als 

dem höchsten Gerichtsherren. Zwischen kaiser-
lichen Interessen, Klientelnetzwerken und Aus-

übung des höchsten richterlichen Amtes blieb die 

Rolle des Kammerrichters im Reichskammer-

gericht prekär und bedurfte beständiger Absiche-

rung durch Zeremoniell und symbolisches Kapital. 

Eine tiefergehende Analyse, inwiefern sich diese 

für das Reichskammergericht und das Amt des 

Kammerrichters treffend beobachteten Konstella-

tionen wandelten, gibt von Loewenich allerdings 

nicht. Weder erfolgt eine Diskussion und Ein-
ordnung der Ergebnisse in die Forschung noch 

nutzt die Autorin das vorhandene Potential eines 

Vergleichs mit Reichshofrat und Reichstag oder 

der allgemeinen Entwicklung von Richteramt und 

Justiz in der Frühen Neuzeit. Insofern beschränkt 

sich der Erkenntnisfortschritt der Arbeit auf vali-

de und auch rechtshistorisch interessante empi-

rische Beobachtungen für Reichskammergericht 

und Kammerrichter, weitergehende und insbeson-
dere rechtshistorische Deutungs- und Vergleichs-

perspektiven bleiben freilich den Leserinnen und 

Lesern überlassen.



Alexander Kästner

Urteilen über Suizid als soziale Praxis*

Das vorliegende Buch ist die stark gekürzte 

Version einer Dissertation, die 2015 an der Univer-
sität Tampere eingereicht wurde. Der ursprüng-

liche Titel lautet »Suicide in Seventeenth-Century 

Sweden. The Crime and Legal Praxis in the Lower 

Courts«. Er verweist präziser auf den zeitlichen 

Zuschnitt der Studie und auf den maßgeblich 

zugrundeliegenden Quellenbestand an Gerichts-

akten schwedischer Stadt- und Landgerichte. Für 

die Überarbeitung wurden wesentliche Teile der 
ursprünglichen Darstellung gestrafft, was insbe-

sondere den Details und der Tiefe einzelner For-

schungsdiskussionen zum Nachteil gereicht, so-

weit ich das überblicke – die ursprüngliche Disser-

tation wurde mir von der Verfasserin freundlicher-

weise zur Verfügung gestellt. »Suicide, Law, and 

Community in Early Modern Sweden« ist ein 

Buch, das sich an ein breiteres akademisches Pu-
blikum auch jenseits der Historischen Suizidfor-

schung richtet und vor allem übergreifende Befun-

de und ausgewählte Fälle präsentiert. Dies sollte 

vor der Lektüre klar sein, um zu verstehen, weshalb 

insbesondere die Einleitung und das Fazit eher 

allgemein gehalten sind und das Fazit auch keine 

weiterführenden Forschungsperspektiven aufzeigt. 

Als eher unglücklich muss die verlegerische Ent-
scheidung bezeichnet werden, jedem Kapitel ein 

gesondertes Quellen- und Literaturverzeichnis fol-

gen zu lassen. Das geht zu Lasten des Umfangs und 

erweckt auch den falschen Eindruck, es würde sich 

bei den Kapiteln um jeweils eigenständige Aufsätze 

handeln.

* Riikka Miettinen, Suicide, Law,
and Community in Early Modern 
Sweden (World Histories of Crime, 
Culture and Violence), Basingstoke: 
Palgrave Macmillan 2019, XII + 
346 S., ISBN 978-3-030-11844-0
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